
Kim - Mchlim.
'Veit der letzten , am 29. vorigen Monats erslossene» Kundmachung wurden von dem Militär-
Gerichte wegen wörtlicher und thätlicher Beleidigung des k . k. Militärs , der städtischen Sicher-
hcitswache und Gensd' armerie , Hinderung derselben in ihren Amtsfunctionen und wider¬
setzlichen Benehmens, nach Maßgabe der größeren oder geringeren Betheiligung , abermals
nachstehende Individuen verurtheilt:

Johann Weinfurter , Hufschmidgesclle , Joseph Koch , Taglöhner , und Joseph
Ho ly , Kellner , welch' Letzterem auch das Tragen eines revolutionären Abzeichens zur Last
fällt , zu vicrwocheutlichem , Joseph Wegcrle , Tischlergeselle , zu dreiwöchentlichem , Anton
Hamsa , Schntidcrgeselle , zu vierzehn- , Laurenz Jott , Bauerknecht , zu zehntägigem , Ignaz
Menzl , Zimmcrmann , Franz Cbalupka , Taglöhncr , und Anton Frank , Kutscher , zu
acht- , Leopold Koch , Hafnergeselle , zu sechs - , Johann Wen ; , Milchmcier , zu viertägigem,
durch einmaliges Fasten verschärften , Carl Schindler , Kutscher , zu dreitägigem Stockhaus¬
arreste in Eisen , Georg Hotz , bürgerl. Pflasterer , zu achttägigem Stockhaus- , und Johanna
Landauer , Schneidermeistersgattin, zu dreitägigem einfachen Arreste ; dagegen wurde der
Nordbahnbeamte Joseph Schubert von der ihm angeschuldeteu wörtlichen Beleidigung des
k . k . Militärs » I» i »8t»iiti » losgesprochen.

Wegen Wachbeleidigung wurde weiters noch gegen Johann Gerstinger , ohne Be¬
schäftigung , auf zehn , Johann Brandt , Kutscher , auf acht , und AntonPamula , Bedienter,
auf fünf Stockstreiche , und wegen Ruhestörung durch Zusammenrottung gegen den Schneidcr-
lehrling Johann Praschinger , auf zehn , und den Schuhmacherlehrling Carl Matza auf
fünf Ruthenstreiche erkannt.

Wegen Verfassung und Verbreitung aufreizender Druckschriften und Uebertretung des
Vereinsgesctzes, beziehungsweise wegen Betheiligung an einem oder dem andern Vergehen
wurde Theodor Ritter von Peßnegger , Beamter der Nationalbank , zu sechswochcntlichcm,
Johann Winheim , bürgerl. Reißzeugmacher , Friedrich Schramm , Seidenzeugfabrikant,
Johann Kutschers , bürgerl. Ziegeldecker , und Friedrich Süttinger , bürgerl. Spengler,
zu vierzehntägigem , David Seffrin , gewesenerbürgerl. Seifensieder, zu acht- , Franz Bauer
und Joseph Phillippi , bürgerl. Seifensieder, zu sechs- , Joseph Hahn , bürgerl. Glaser, und
Mathias Feichtinger , bürgerl. Buchbinder , zu fünftägigem Profoßenarreste, und Jacob
Fellner , bürgerl. Zimmermeister , zu dem Erläge von zehn Gulden Conv. Münze verurtheilt.

Weiters würde wegen Majestätsbeleidigung im zweiten Grade , erschwert durch wört¬
liche und thätliche Wachbelcidigung und aufreizende Reden , gegen den Taglöhner Ignaz Schütz
auf cilfmonatlichcn Stockhausarrest in Eisen ; wegen aufwiegelnder Aeußerungen gegen den
Schlossermcistcr Carl Friedrich auf zweimonatlichen Profoßenarrest , gegen den Knecht Georg
Geister und den Vroncearbeitergesellen Anton Rother auf vierzehntägigen , gegen den
chirurgischen Gehilfen Georg Hagych auf achttägigen Stockhausarrest in Eisen , gegen den
Broncearbeitergesellcn Lorenz Jäger auf fünfzehn Stockstreiche ; wegen unerlaubten Besitzes
von Munition gegen die Dienstmagd Johanna Nowadtin auf dreiwöchentlichen einfachen,
gegen den Haussier Rudolph Mandl auf sechstägigen, und wegen Verheimlichung von
Waffenbestandtheilcn gegen den Hauerssohn Carl Nirscher auf zehntägigen Stockhausarrest
in Eisen erkannt ; dagegen der chirurgische Gehilfe Leopold Kubesch von dem ihm angeschul¬
deten aufreizenden Benehmen an einem öffentlichen Orte » !> i»8tsnti» losgesprochen.

Endlich wurde noch der bürgerl. Buchdrucker Michael Lell wegen Uebertretung des
Preßgesetzes G . 5) zu einer Geldstrafe von fünf Gulden , und wegen Druck von Placaten
ohne Bewilligung der Ausnahmsbehörde von zehn Gulden Conv. Münze , dagegen aber der
Redakteur des Humoristen , Moriz Gottlieb Saphir , wegen schuldbarer Veröffentlichung fal¬
scher Kriegsnachrichten zu einer Geldbuße von hundert Gulden Conv . Münze verurtheilt.

Se . Ercellenz der Herr Civil- und Militär - Gouverneur haben jedoch in Rücksichts-
uahmc auf mildernde Gründe sich bewogen gefunden , einige Modifikationen im Strafausmaße
der angeführten Verurtheilten eintreten zu lassen , wornach dem Schlossermeister Carl Fried¬
rich ein Theil des zweimonatlichen Arrestes in eine Geldbuße von fünfzig Gulden , und der
Schneidermeistersgattin Johanna Landauer der dreitägige Arrest in eine Geldstrafe von
zehn Gulden Conv . Münze umgewandelt , dem Anton Rother die Arreststrafe auf die Dauer
von ackt Tagen mit Nachsicht der Verschärfung durch Eisenanlcgung, und dem Georg Hotz
auf die Dauer von zwei Tagen gemildert ; wie auch von den bereits in frühem Kundmachungen
namentlich angeführten Verurtheilten dem Joseph Wolf , Joseph Schnierer , Joseph« Pfi¬
sterer , Carl Kosak und Johann Schckl der Rest der Strafe gänzlich nachgesehen worden ist.

Wien am > 9. November 1850.

Porr der k . k . Militar-CeuLral-
Anlersuchungs-CommWlM.
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